
Protokoll der Sitzung des Gemeinderates Dietikon 
vom 7. September 2023
An der Sitzung des Gemeinderates vom 7. September 2023 wurden keine Beschlüsse 
gefällt.

GEMEINDERAT DIETIKON

Andreas Wolf Patricia Meyer
Präsident Sekretärin

Privater Gestaltungsplan «Bahnhofareal Dietikon» 
Öffentliche Auflage
Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 398 vom 21. August 2023 den privaten Gestaltungs-
plan «Bahnhofareal Dietikon» zuhanden der öffentlichen Auflage und Anhörung 
gemäss § 7 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zürich (PBG) verabschiedet.

Das Dossier besteht aus folgenden Unterlagen:

– Situationsplan 1:500
– Vorschriften
– Erläuternder Bericht nach Art. 47 RPV
– Beilagen 1-5

Die Unterlagen liegen während mindestens 60 Tagen, vom Donnerstag 14. Septem-
ber bis Montag, 13. November 2023, öffentlich auf und können während dieser Zeit 
im Bausekretariat, Stadthaus, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, während den 
aktuell geltenden Öffnungszeiten eingesehen werden. Sämtliche Unterlagen sind 
auch auf der Homepage der Stadt (www.dietikon.ch; Verwaltung, Amtliche Publika-
tionen) verfügbar.

Während der Auflagedauer kann sich jedermann zum privaten Gestaltungsplan 
«Bahnhofareal Dietikon» äussern. Einwendungen sind schriftlich bis spätestens  
13. November 2023 (Poststempel) an das Stadtplanungsamt Dietikon, Bremgartner-
strasse 22, 8953 Dietikon, zu richten. Die Einwendungen müssen klar umschriebene 
Anträge und dazugehörige Begründungen enthalten. Über die nicht berücksichtig-
ten Einwendungen wird Bericht geführt und deren Nichtberücksichtigung begrün-
det sowie gesamthaft bei der Planfestsetzung entschieden.

Schulbesuchsmorgen Herbst 2023
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
Sehr geehrte Interessierte an der Schule Dietikon

Wann haben Sie zum letzten Mal eine Lektion in der Volksschule miterlebt? 
Wir laden Sie herzlich ein, den Unterricht an unseren Schulen in Dietikon zu besuchen. 

Am Samstagvormittag, 16. September 2023, öffnen alle unsere Schuleinheiten 
für Sie ihre Türen. Sie sind herzlich eingeladen, den Unterricht im Kindergarten, in 
der Primar- und Sekundarstufe zu besuchen.

Unterrichtet wird an diesem Tag nach dem Stundenplan vom Montagmorgen. Je 
nach Stufe kann der Unterricht daher bereits um 7.30 Uhr beginnen. Damit Sie Ihre 
Aufmerksamkeit ganz dem Unterricht und Ihrem Kind widmen können, bitten wir 
Sie, keine Kleinkinder mitzubringen. Das Filmen und Fotografieren ist nicht erlaubt.

Ihre Kinder, die Lehrpersonen und Schulleitungen sowie die Geschäftsleitung der 
Schule Dietikon freuen sich sehr auf Ihren Besuch.

Papiersammlung
Samstag, 16. September 2023

Verantwortlich für diese Sammlung ist der Feuerwehrverein Dietikon.
Nicht abgeholtes Papier bitte noch am Samstag unter Tel. 079 280 72 08 
melden. Papierbündel müssen sauber gebunden (keine Klebebänder) (Höhe max. 
25 cm) bis spätestens 08.00 Uhr am Strassenrand bereitliegen. 

Karton kann in kleinen Mengen und separat gebündelt (Höhe max. 25 cm) mitgege-
ben werden.

Nicht mitgenommen werden Material in Tragtaschen und Papiersäcken, geschlos-
sene Behältnisse oder Pakete, Tetra-Getränkeverpackungen, Waschmitteltrommeln.

Papier und Karton kann auch während den Öffnungszeiten auf der Hauptsammel-
stelle Zelgliplatz abgegeben werden.

Baugespann
Bauherrschaft: Procimmo Real Estate SICAV c/o Procimmo SA, Löwenstrasse 20,  
8001 Zürich
Projektverfasser: Mint Architecture AG, Förrlibuckstrasse 150, 8005 Zürich
Neue Umgebungsgestaltung inkl. Neuanordnung Parkplätze und Erschliessung,  
Ersatz Fassade und Vordächer im Erdgeschoss sowie Brandschutz- und Erdbebener-
tüchtigung, Gebäude Assek.-Nr. 2848, Grundstück Kat.-Nr. 12598, Riedstrasse 10–14, 
8953 Dietikon (Industriezone / GP SLS). 

Planauflage
Die Pläne liegen auf dem Bauamt, Bremgartnerstrasse 22, 8953 Dietikon, vom Datum 
der Ausschreibung an, während 20 Tagen zur Einsicht auf.

Rechtsbehelfe
Begehren um die Zustellung von baurechtlichen Entscheiden sind innert 20 Tagen 
seit der Ausschreibung beim Bauamt schriftlich einzureichen; elektronische Zuschrif-
ten (E-Mails) erfüllen die Anforderungen der Schriftlichkeit nicht. Wer das Begehren 
nicht innert dieser Frist stellt, hat das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab 
Zustellung des Entscheides (§§ 314-316 PBG).
Für die Zustellung des baurechtlichen Entscheides wird eine Gebühr von pauschal  
Fr. 35.00 verlangt.


